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Mandanteninfo-Veranstaltung
am 12.September 2006 

                             im Forum Daun





Thema u.a.:

Steuerliche Vergünstigungen bei Inanspruchnahme von haushaltsnahen Dienstleistungen, hauswirtschaftlichen Beschäftigungsverhältnissen, Handwerkerleistungen sowie Kinderbetreuungskosten ab 2006

Hierzu haben wir Ihnen folgende systematische Übersicht vorbereitet: 

Die Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienstleistungen ist keine neue steuerliche Vergünstigung ab 2006; sie wurde bereits im Kalenderjahr 2003 in das Einkommensteuergesetz aufgenommen und erst mit einem BMF-Schreiben von November 2004 im einzelnen konretisiert, welche haushaltsnahen Dienstleistungen im einzelnen steuerlich absetzbar sind. 
Danach fallen unter diese sogenannten allgemeinen haushaltsnahen Dienstleistungen grundsätzlich alle Arbeiten, die durch selbständige Unternehmer oder Agenturen vorgenommen werden und üblicherweise von dem im Haushalt lebenden Personen selbst vorgenommen werden. Das sind nach dem BMF-Schreiben z.B. Fensterputzen, Malerarbeiten, Gartenpflege, kleinere Reparaturen und Ausbesserungsarbeiten, Kochen, Putzen, Waschen u.ä. Von diesen in Anspruch genommenen Dienstleistungen sind steuerlich begünstigt, die in Rechnung gestellten Arbeitskosten einschließlich Fahrtkosten, nicht jedoch die darin enthaltenen Materialkosten. 

Die Aufwendungen müssen durch Vorlage einer Rechnung und eines Überweisungsträgers gegenüber dem Finanzamt nachgewiesen werden. Barzahlungen sind ausdrücklich nicht begünstigt. ( Stichwort: Bekämpfung der Schwarzarbeit )
Diese Steuerermäßigungsvorschrift für diese sogenannten allgemeinen haushaltsnahen Dienstleistungen schließt jedoch alle handwerklichen Tätigkeiten aus, die im Regelfall nur von Fachkräften durchgeführt werden. 

Dazu zählen nach dem BMF-Schreiben insbesondere Reparatur und Wartung von Heizungsanlagen an Elektro- Gas- und Wasserinstallationen, Arbeiten im Sanitärbereich, Dacharbeiten, Reparatur von Haushaltsgeräten usw. 

Es sind demnach über diese Vorschrift also nur Schönheitsreparaturen und kleinere Ausbesserungsarbeiten, wie Innenanstrich, Tapezieren usw. an der eigen genutzten Wohnung begünstigt. Ebenfalls sind hierüber nicht begünstigt Dienstleistungen, bei denen die Lieferung von Waren im Vordergrund steht. 
Die Steuervergünstigung von diesen so genannten haushaltsnahen Dienstleistungen beträgt 20 % vom Bruttobetrag der in Rechnung gestellten Arbeitskosten maximal 600,00 € im Jahr. Damit sind also maximal 3.000,00 € erbrachte Bruttoarbeitslohnkosten steuerlich begünstigt. 
Wichtig in dem Zusammenhang ist, dass es sich hierbei um eine echte Steuerermäßigung und nicht nur um einen Freibetrag handelt! 

Werden jedoch Pflege- und Betreuungsleistung für im Haushalt lebende Angehörige in Anspruch genommen, so beträgt der Höchstbetrag der Steuerermäßigung 1.200,00 € im Jahr. Das sind also maximal 20 % von 6.000,00 € Betreuungskosten. 

Diese im Kalenderjahr 2003 eingefügte, jedoch sehr begrenzte Möglichkeit der steuerlichen Absetzbarkeit von so genannten haushaltsnahen Dienstleistungen wurde jetzt ab Kalenderjahr 2006 erheblich erweitert. 

Danach sind ab dem Kalenderjahr 2006 alle Handwerkerarbeiten in der eigenen oder angemieteten Wohnung steuerlich in bestimmtem Umfange absetzbar. 

Hierunter fallen jetzt alle gewöhnlichen Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen im Haushalt, wie z.B. Ersatz von Bodenbelägen, Renovierung des Bades, Austausch von Fenstern, Heizungswartung, Elektrikerarbeiten, Dachreparaturen, Fassadenrenovierung, Pflasterarbeiten usw. 
Nach wie vor abzugsfähig sind auch weiterhin nur die Arbeitslohnkosten einschließlich ggf. Anfahrtkosten bis maximal 3.000,00 € pro Jahr und Haushalt. Die Steuerermäßigung beträgt auch hier 20 % von maximal 3.000,00 €, somit 600,00 € im Kalenderjahr. 

Wichtig ist hierbei noch, dass die Steuerermäßigung für diese allgemeinen Handwerkerleistungen neben den eingangs erwähnten allgemeinen Haushaltsdienstleistungen in Anspruch genommen werden kann, somit also maximal 
1.200,00 € bzw. 1.800,00 € Steuerermäßigung erzielt werden kann. Diese Handwerkerdienstleistungen können wie die allgemeinen haushaltsnahen Dienstleistungen steuerlich jedoch nur abgesetzt werden, wenn sie durch eine ordnungsgemäße Rechnung und einen Zahlungsnachweis auf das Konto des Handwerkers nachgewiesen werden können. 

Für die Handwerker und Dienstleistungsunternehmen unter ihnen ist daher zu empfehlen, diese Steuervergünstigung als Aspekt mit in die Werbung aufzunehmen. 

Ebenfalls mit 20 % steuerlich begünstigt sind Pflege- und Betreuungsleistungen, wenn sie z.B. durch einen Pflegedienst für im Haushalt lebende pflegebedürftige Personen in Anspruch genommen werden bis zu 1.200,00 € Steuerermäßigung im Jahr. 

Der Nachweis der Pflegebedürftigkeit ist durch die Pflegeeinstufung zu erbringen. 

Neben diesen allgemeinen haushaltsnahen Dienstleistungen und diesen Handwerkerleistungen sind auch die Beschäftigungsverhältnisse im eigenen Haushalt seit 2003  begünstigt. 

Hier muss man unterscheiden zwischen geringfügig Beschäftigten, so genannten Aushilfsjobs bis 400,00 € monatlich und den darüber hinaus sozialversicherungspflichtig bestehenden Arbeitsverhältnissen.

Bei den geringfügig beschäftigten Haushaltshilfen bis 400,00 € monatlich können 10 % der Kosten maximal jedoch 510,00 € pro Jahr und pro Haushalt von der Steuer abgesetzt werden. Bei sozialversicherungspflichtig beschäftigten Haushaltshilfen können 12 % von maximalen Lohnkosten von 20.000,00 €, somit insgesamt 2.400,00 € maximale Steuerermäßigung erzielt werden. 

Für die Haushaltshilfen auf so genannter Mini-Job-Basis hat der Steuerpflichtige jedoch pauschal rd. 12 % Abgaben an Renten- Krankenversicherung und pauschaler Lohnsteuer zusätzlich zu entrichten. Die Abführung dieser Beiträge erfolgt durch dieses so genannte Haushaltscheckverfahren. 
Zu den Kinderbetreuungskosten:   (>zweites Schaubild)
Die steuerliche Förderung von Kinderbetreuungskosten ist ab 2006 erheblich verbessert worden. Die Regelungen hierzu im Einkommensteuergesetz sind auch in diesem Bereich wohl an Kompliziertheit schwer zu übertreffen. 
Wie man aus dem Schaubild erkennen kann, sind je nach Lebenssituation der zusammen lebenden Eltern oder des Alleineziehenden die Betreuungskosten für Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres, wie Betriebsausgaben oder Werbungskosten abzugsfähig, wenn sie erwerbsbedingt sind, d. h. wenn die Eltern beide berufstätig sind bzw. abzugsfähig als Sonderausgaben z.B. in den Fällen, wo nur ein Elternteil berufstätig ist. 

In dem Fall, wo es sich um einen erwerbstätigen Alleinerziehenden handelt, bzw. bei zusammen lebenden Eltern, wo beide berufstätig sind können die Kinderbetreuungskosten zu 2/3 als Betriesbausgaben oder Werbungskosten abgezogen werden, maximal bis zu 
4.000,00 € pro Kind und Jahr. 

Auch aus diesem Grund kann es sinnvoll sein, z.B. den Ehegatten auf Aushilfslohnbasis zu beschäftigen, um den vollen BA- Abzug von 4.000,- € zu erreichen. Zusätzlich ergeben sich durch den BA-Abzug auch noch gewerbesteuerliche Vorteile!

Welche Aufwendungen sind nun als Kinderbetreuungskosten im einzelnen absetzbar?

Wie hier aus dieser Übersicht ersichtlich, sind abzugsfähig die Aufwendungen für Unterbringung von Kindern in Ganztagspflegestellen, Kindergärten, Kinderheimen, Kinderhort, Kindertagesstätten, sowie die Betreuungskosten der Kinder durch Babysitter, Tagesmütter, Erzieherinnen,Haushaltshilfen, soweit diese auch Kinder betreuen. 

Ebenfalls abzugsfähig sind Kosten für die Beaufsichtigung von Kindern bei der Erledigung der häuslichen Schulaufgaben. 
Auch hier müssen die Kosten durch Vorlage einer Rechnung und Nachweis der Zahlung auf das Konto des Erbringers der Betreuungsleistung nachgewiesen werden. 

Als Rechnung gilt selbstverständlich auch der Bescheid über die Höhe der Kindergartengebühren. 

Erfolgt die Kinderbetreuung durch einen Angehörigen, so sind die Aufwendungen auch grundstäzlich steuerlich anzuerkennen, wenn klare und eindeutige Vereinbarungen untereinander vorliegen. 

Ausdrücklich nicht begünstigt sind jedoch Aufwendungen für Unterricht, Nachhilfe, sowie Kosten für z.B. Musikunterricht, Computerkurse. 

In der zweiten Fallgestaltung, wo es sich um einen Alleinerziehenden handelt, der z.B. in der Ausbildung ist oder es handelt sich um zusammen lebende Eltern, wo z.B. nur ein Elternteil  erwerbstätig ist und der andere krank oder in Ausbildung sich befindet, können die Kinderbetreuungskosten für Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres ebenfalls in Höhe von 2/3 der Kosten jedoch maximal 4.000,00 € pro Kind und Jahr als Sonderausgaben abgesetzt werden. 

Unter die dritte Fallgestaltung fallen die Alleinerziehenden, die nicht berufstätig oder in Ausbildung sind, sowie zusammen lebende Eltern, bei denen nur ein Elternteil berufstätig ist. 

Dieser Personenkreis kann Kinderbetreuungskosten nur für Kinder vom 4. bis zum 6. Lebensjahr bis zu maximal 4.000,00 € pro Kind und Jahr steuerlich geltend machen. 

Für alle anderen Fälle der Kinderbetreuung, die nicht in diese drei Fallgestaltungen zuzuordnen sind, kann jedoch eine Steuerermäßigung im Rahmen der sogenannten haushaltsnahen Beschäftigungsverhältnisse oder der haushaltsnahen Dienstleistungen beansprucht werden. 
D. h. im Klartext, alle Eltern können Kinderbetreuungskosten für Kinder, die älter als 14 Jahre alt sind  also z.B. die Kosten für Hausaufgabenbetreuung im Rahmen der haushaltsnahen Beschäftigungsverhältnisse oder der  haushaltsnahen Dienstleistungen, wie eingangs dargestellt, absetzen. 

Das gleiche gilt für alle Eltern mit Kindern unter 2 Jahren bzw. ab 6 Jahre, wo kein Abzug als Betriebsausgabe bzw. Werbungskosten oder Sonderausgaben in Betracht kommt, das sind insbesondere also alle Familien wo nur ein Elternteil verdient. 

Voraussetzung ist hierbei natürlich, dass die Kinderbetreuung im Haushalt der Eltern erfolgt, z.B. durch eine Kinderfrau und Tagesmutter entweder auf Aushilfslohnbasis oder als sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis. 
Ebenso sind natürlich Kinderbetreuungskosten begünstigt, die durch Selbständige oder Agenturen erbracht werden.

Wie man insbesondere an der Regelung der Kinderbetreuungskosten sieht, ist es für den Laien kaum nachvollziehbar, welche Leistungen und in welchem Umfang er steuerlich geltend machen kann. 

Daher können wir Ihnen  in jedem Fall nur empfehlen, alle Rechnungen und Belege diesbezüglich aufzubewahren und grundsätzlich Zahlungen hierüber über die Bank abzuwickeln, da der Nachweis einer Barzahlung  nicht ausreicht. 

Insbesondere im Hinblick auf die Kinderbetreuungskosten kann auch wie eben erwähnt je nach Lebenssituation über Fallgestaltungen hinsichtlich der Beschäftigung von Angehörigen nachgedacht werden.
Sprechen Sie uns darauf an!
	Überblick: Neue steuerliche Förderung von Kinderbetreuungskosten



	Alleinerziehende: 1
Erwerbstätigkeit
Zusammenlebende Eltern: 2
Erwerbstätigkeit 
beider Elternteile

(Doppelverdiener-Familie)
	Alleinerziehende: 1
Ausbildung, Behinderung, Krankheit
Zusammenlebende Eltern: 2
Ausbildung, Behinderung, Kranheit beider Elternteile und sog. Mischfälle 3
	Alleinerziehende: 1
Keine Berufstätigkeit, Ausbildung, Behinderung, Krankheit
Zusammenlebende Eltern: 2
Erwerbstätigkeit nur eines Elternteils und kein Mischfall 3
(Alleinverdiener-Familie) 4

	Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres 5

	Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres5

	Kinder nach Vollendung 
des 3. bis zur Vollendung 
des 6. Lebensjahres



	Steuerlich abzugsfähig: 2/3 der Kosten, maximal 4.000,00 € pro Kind und Jahr



	„wie“ Betriebsausgaben 
(§ 4 EStG) bzw. Werbungs-
kosten (§ 9 Abs. 5 EStG) 


	Sonderausgaben
(§ 10 Abs. 1 Nr. 8 EStG)


	Sonderausgaben
(§ 10 Abs. 1 Nr. 5 EStG)



	
	
	

	Kinder nach Vollendung des 14. Lebensjahres 

	Kinder nach Vollendung des 14. Lebensjahres
	Kinder bis zur Vollendung 
des 3. und nach Vollendung 
des 6. Lebensjahres



	Bei Kinderbetreuung im Haushalt:       Steuerermäßigung für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse (§ 35 a Abs. 1 EStG) oder haushaltsnahe Dienstleistungen 
(§ 35 a Abs. 2 EStG) 



1
Gilt auch für Elternteile, die mit einem Partner zusammenleben, der nicht Vater bzw. Mutter des Kindes ist. 

2
Es kommt nur darauf an, ob die Eltern zusammenleben. Keine Rolle spielt es,ob die Eltern verheiratet sind.
3
Mischfälle sind Elternpaare, bei denen ein Elternteil erwerbstätig und der andere in Ausbildung, behindert oder krank ist.

4
Zu dieser Fallgruppe gehören auch Elternpaare, die beide – z.B. wegen Arbeitslosigkeit – weder erwerbstätig noch in Ausbildung, behindert oder krank sind.
5
Ohne Altersbegrenzung sind Betreuungskosten für Kinder abzugsfähig, die an einer vor Vollendung des 27. Lebensjahres eingetretenen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung leiden, die es ihnen nicht erlaubt, sich selbst zu unterhalten.

	Steuerermäßigung für Beschäftigungsverhältnisse bzw. 
Dienstleistungen in Privathaushalten ab 2006


	Aufwendungen für
	Begünstige Tätigkeiten
	Steuerermäßigung
	Anmerkung

	a) geringfügig beschäftigte Haushaltshilfe – „Mini-Job“ (Arbeitsentgelt bis 400,00 € monatlich, Haushaltscheckverfahren)
	Alle haushaltsnahen Tätigkeiten, wie z.B. Kochen, Putzen, Waschen, Gartenpflege, Pflege und Betreuung von Angehörigen, ggf.Kinderbetreuung 
	10 v. H. der Kosten, höchstens 510 € pro Jahr und Haushalt
	Zu den begünstiigten Aufwendungen gehört der Bruttoarbeitslohn oder – bei Mini-Jobs – das Arbeitsentgelt sowie die vom Arbeitgeber

	b) sozialversicherungs-
pflichtig beschäftigte Haushaltshilfen

	
	12 v. H. der Kosten, höchstens 2.400 € pro und Haushalt
	getragenen Abgaben (Sozialversicherungsbeiträge, Lohnsteuer, Umlagen, Unfallversicherungsbeiträge). Im Haushalt lebende Angehörige oder Lebenspartner sind nicht als Beschäftigte begünstigt.

	c) allgemeine haushaltsnahe Dienstleistungen (z.B. durch Selbständige oder Agenturen)

	Grundsätzlich wie zu a) und b), wenn die Tätigkeiten normalerweise durch Mitgleider des Haushalts erledigt werden:
Fensterputzen, Malerarbeiten, Gartenpflege, kleinere Reparaturen, Ausbesserungs-

Arbeiten, ggf.Kinder-

Betreuung.

Zu Handwerker-

Leistungen siehe e).
	20 v. H. der Kosten, höchstens 600 € pro Jahr und Haushalt.
Werden Pflege-

und Betreuungs-

leistungen in An-

spruch genommen, erhöht sich der
Höchstbetrag für
diese Leistungen auf 1.200 €
	Begünstigt sind die in Rechnung gestellten Arbeitskosten (auch Fahrtkosten), nicht jedoch Materialkosten. Die Aufwendungen müssen durch Vorlage einer Rechnung und eines Zahlungsnachweises auf das Konto des Erbringers der Dienstleistung, Handwerker-
Leistung oder der Pflege- und Betreuungsleistung belegt werden; Barzahlungen sind nicht begünstigt.

	d) Pflege und Betreuung
von pflegebedürftigen Angehörigen usw.

	Pflege- und Be-
treuungskosten z.B. durch Pflegedienst im eigenen Haushalt oder im Haushalt des Pflegebedürftigen
	
	Die Steuerermäßigungen nach c) bis e) sind auch nebeneinander möglich (bei 

	e) Handwerker- (Dienst-)

Leistungen (Renovierungs-Erhaltungs- und 
Modernisierungsmaß-
nahmen im Haushalt)

	Alle Handwerker-
arbeiten in der eigenen oder ge-

mieteten Wohnung, wie z.B. 

Ersatz von Boden-

belägen, Renovierung des Bades, Austausch von Fenstern, Heizungswartung, Elektrikerarbeiten, Dachreparaturen, Fassadenarbeiten,Gartenanlagen, Pflasterungen
	20 v.H. der Kosten, höchstens 600 € pro Jahr und Haushalt
	Aufwendungen jeweils in entsprechender Höhe, also bis zu max. 1.800 €), nicht jedoch, wenn diese Tätigkeiten wie bei a) und b) im Rahmen eines 
Beschäftigungsverhätlnisses erbracht werden.


Eingetragen im Partnerschaftsregister
Prüm, PR-Nr. 7
Gerolstein, PR-Nr. 14
Bitburg, PR-Nr. 13
Daun, PR-Nr. 210

des Amtsgerichts Koblenz
Tel: 0 65 51 / 77 - 0
Tel: 0 65 91 / 95 04 - 0 
Tel: 0 65 61 / 96 61 - 0
Tel: 0 65 92 / 17 33 - 0
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